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Prinzipiell muss
jede Bank
bei jeder

Geldannahme
grösste Sorgfalt
walten lassen.

Hyposwiss und
St.Galler KB
haben sich
zumindest

ungeschickt
verhalten.

Peter V. Kunz
Professor für Wirtschaftsrecht

an der Universität Bern

«Es müssen höchste Standards gelten»
Nach wie vor ist offen, ob sich die Geldwäscherei-Vorwürfe gegen den abgetretenen Hyposwiss-Verwaltungsrat Hans Bodmer erhärten. Dennoch
sieht Professor Peter V. Kunz Handlungsbedarf – gerade weil es sich beim Mutterkonzern St.Galler Kantonalbank um ein Staatsinstitut handelt.

Herr Kunz, die Bundesanwalt-
schaft sieht bei Hans Bodmer kei-
nen hinreichenden Tatverdacht auf
Geldwäscherei, andere Experten
wie Peter Cosandey orten sehr wohl
Ansatzpunkte. Sie haben als Spe-
zialist für Wirtschaftsrecht oft mit
solchen Fällen zu tun. Ihr Urteil?
Peter V. Kunz: Da mir das Dos-
sier nicht im einzelnen bekannt
ist, sind meine Aussagen zwangs-
läufig spekulativ. Ganz so einfach
ist es aber nicht mit Geldwäsche-
rei in der Schweiz. Wir haben
international nach wie vor den
höchsten Standard. Die Straf-
anzeige gegen Bodmer scheint vor
allem ein Nebenschauplatz zu
sein eines äusserst aggressiv ge-
führten Aktionärsstreits zwischen
zwei Oligarchen um die Macht bei
einem Metallkonzern in Russland.
Bis zum Beweis des Gegenteils
vertraue ich darauf, dass die Bun-
desanwaltschaft den Fall im Detail
abgeklärt hat und ihr Entscheid
juristisch vertretbar ist.

Über Konten von Offshore-Gesell-
schaften bei Hyposwiss sind Be-
träge von teils über 300 Millionen
Franken geflossen. Welche Sorg-
falts- und Meldepflichten sind bei
solchen Summen vorzukehren?
Kunz: Prinzipiell muss jede Bank
bei jeder Geldannahme grösste
Sorgfalt walten lassen. Es gelten
klare rechtliche Grundsätze zur
Abklärung der wirtschaftlichen
Berechtigung, um Geldwäscherei
zu verhindern oder allfällige
Verdachtsmomente der Finanz-
marktaufsicht Finma zu melden.
Bankinterne Compliance-Abtei-
lungen sind besonders gefordert.
Die Warnlampen müssten im vor-
liegenden Fall aber aufgeleuchtet
haben angesichts der Höhe der
fraglichen Geldsummen und de-
ren Ursprungsland.

Hans Bodmer hatte vor einigen
Jahren eine Auseinandersetzung
mit der US-Justiz und war in der
Folge schon einmal aus dem Hypo-
swiss-Verwaltungsrat zurückgetre-
ten, bevor er vergangenen Juni
erneut gewählt wurde. Welches
Anforderungsprofil muss ein Ver-
waltungsrat einer Bank erfüllen?

Kunz: Ich kenne Hans Bodmer
nicht und will mich nicht zu seiner
Person äussern. Als Aussenste-
hender überrascht es mich aber
ein wenig, dass offenbar das Feld
valabler Kandidaten für den Hy-
poswiss-Verwaltungsrat sehr klein
zu sein scheint. Reputation ist das
grösste Kapital einer Bank. Ein
tadelloser Leumund ist daher un-
erlässlich für die Verwaltungsräte.
Wird eine Person ins Aufsichtsgre-
mium gewählt, die rechtlich vor-
belastet ist, kann das ein Problem
werden, selbst wenn es zu keiner
Verurteilung gekommen ist. Nai-

ves Verhalten etwa in Personal-
fragen ist aber leider bei Kantonal-
banken nicht selten, weil deren
Verwaltungs- oder Bankräte meist
nicht aus Experten bestehen.

Gerade bei der SGKB aber sitzen
im Verwaltungsrat Fachleute wie
Unternehmer, Anwälte und HSG-
Professoren.
Kunz: Der Verwaltungsrat der
SGKB unterscheidet sich von vie-
len anderen Verwaltungs- oder
Bankräten durch eine atypische
Zusammensetzung. Hier hat im
Zuge der Teilprivatisierung ein
positiver Wechsel stattgefunden
von Parteipolitik hin zu Fachkom-
petenz. Umso unverständlicher ist
für mich vor diesem Hintergrund
aber die erneute Zuwahl von Hans
Bodmer in den Verwaltungsrat der
Hyposwiss.

Die SGKB argumentiert auch, die
Finma habe die Wahl Hans
Bodmers für unbedenklich befunden.
Kunz: Eine solche Abklärung ist
ein normaler Vorgang. Er soll zei-
gen, ob die gewählte Person po-
tenziell ausreichend Gewähr bietet
für eine einwandfreie Geschäfts-
führung der Bank. Die Finma
nimmt nicht vertieft Stellung zur

Person und gibt insbesondere kei-
ne Garantie ab, so dass der Stellen-
wert juristisch marginal ist. Die
Verantwortung für die Wahl liegt
bei der Generalversammlung der
Hyposwiss und damit bei der
SGKB und deren Verwaltungsrat.

Roland Ledergerber präsidiert den
Hyposwiss-Verwaltungsrat und die
SGKB-Geschäftsleitung. Was muss
er in diesen Ämtern wann wissen?
Kunz: Das ist ohne genaue Akten-
kenntnis nicht zu sagen. Nichts-
destotrotz steht Roland Lederger-
ber – nicht zuletzt juristisch – im
Fokus. Als VR-Präsident der Hy-
poswiss ist er verantwortlich für
deren Geschäftsgebaren und mit-
telbar ebenfalls für das Verhalten
der übrigen VR-Mitglieder. Sollten
tatsächlich rechtliche Versäum-
nisse bei der Hyposwiss aufgetre-
ten sein, steht in erster Linie VR-
Präsident Ledergerber in der Ver-
antwortung, wobei sich die üb-
rigen Verwaltungsräte natürlich
ebenfalls fragen lassen müssen,
ob sie genügend sorgfältig waren.

Die SGKB lässt abklären, wie sie
ihre Sorgfaltspflicht gehandhabt
hat. Abgeklärt wird das durch die
eigene externe Revisionsstelle der
SGKB. Inwieweit macht das Sinn?
Kunz: Der Entscheid zugunsten
der eigenen Revisionsstelle ist un-
verständlich. Die Bank macht es
sich mit Blick auf die Corporate-

Governance-Standards der Über-
wachung zu einfach. Die eigene
Revisionsstelle wird dem Verwal-
tungsrat der SGKB, der das zusätz-
liche Honorar für diese Abklärung
abzusegnen hat, kaum ernsthafte
Vorwürfe machen. Wenn die ei-
gene Revisionsstelle mandatiert
wird, hinterlässt ihr Urteil in je-
dem Fall einen weniger unab-
hängigen Eindruck, als wenn man
eine aussenstehende Revisions-
stelle damit beauftragt hätte.

Inwieweit ist zu befürchten, dass
Anzeigen und eventuelle spätere
zivilrechtliche Klagen auf Schaden-
ersatz bis auf den St.Galler Steuer-
zahler durchgreifen, wegen der
Staatsgarantie für die SGKB?
Kunz: Basierend auf den heutigen
Erkenntnissen haftet die SGKB
nicht für die Hyposwiss, denn von
Gesetzes wegen besteht keine
automatische Haftung einer Mut-
tergesellschaft. Den St.Galler
Steuerzahlern droht also keine
Staatshaftung. Ohnehin ist nicht
mit Schadenersatzklagen in der
Schweiz zu rechnen, wenn sich
der Aktionärsstreit in Russland
klärt, was über kurz oder lang der
Fall sein wird. Zur juristischen
Risikominimierung dürfte aller-
dings die Aufhebung der Doppel-
organschaft von Roland Lederger-
ber bei der SGKB und bei Hypo-
swiss angebracht sein.

Kerngeschäft der Hyposwiss ist das
Private Banking, also Anlagebera-
tung und Vermögensverwaltung
für betuchte Privatkunden. Passen
Geschäfte wie die Kontoführung
für Offshore-Gesellschaften dazu,
bei denen dreistellige Millionen-
summen transferiert werden?
Kunz: Es steht mir nicht zu, das
Geschäftsmodell der Hyposwiss
zu kommentieren. Die SGKB als
Mutter müsste aber wohl inter-
venieren, weil sich solche Off-
shore-Geschäfte deutlich ausser-
halb wohlverstandener St.Galler
Interessen abspielen. Die Staats-
garantie verleitet Kantonalbanken
möglicherweise sogar zu unver-
nünftigen Risiken, vergleichbar
mit dem Label «Too big to fail» bei
den zwei Schweizer Grossbanken.

Inwieweit passt aus Ihrer Sicht die
Hyposwiss zur SGKB?
Kunz: Ich würde basierend auf
den heute bekannten Tatsachen
trotz allem das Bild zur Hyposwiss
nicht allzu schwarz malen. Bei be-
haupteten Schädigungen können
sich die Geschädigten gerichtlich
wehren. Bei allfälligen Illegalitä-
ten hat die Finma zu intervenie-
ren. Bei schlechtem Geschäfts-
gang wird die SGKB eingreifen.
Ihre Frage geht allenfalls in die fal-
sche Richtung: Mit gleicher Be-
rechtigung kann man fragen, ob
die jetzige Form der SGKB – und

weiterer Kantonalbanken – noch
in die Bankenlandschaft passt.

Ein Plädoyer für die Abschaffung
der Staatsgarantie, wie es bürger-
liche Motionäre aus dem St.Galler
Kantonsrat anstreben?
Kunz: Eindeutig, wenn auch nicht
aus politischen Gründen, sondern
aus juristischen und ökonomi-
schen Überlegungen. Die Staats-
garantie ist ein Anachronismus.
Vor allem bei Kantonalbanken, die
bereits teilprivatisiert sind.

Falls sich alle Vorwürfe gegen Hans
Bodmer und die Hyposwiss-Organe
in Luft auflösen: Was bedeutet das
für die Reputation?
Kunz: Die Reputation ist und
bleibt das höchste Gut jeder Bank.
Gerade bei einer Kantonalbank
müssen die höchsten Standards
gelten. Banken sollten daran
denken: Nicht alles, was legal ist,
ist auch legitim. Hyposwiss und
SGKB haben sich nach meiner
Einschätzung zumindest unge-
schickt verhalten. Unbesehen der
rechtlichen Folgen bleibt im vor-
liegenden Fall ein unangenehmes
Gschmäckle zurück.

Interview: Thorsten Fischer
Thomas Griesser Kym

Bild: Michel Canonica

Die St.Galler Kantonalbank, hier der Hauptsitz im Kantonshauptort, sieht sich via ihre Zürcher Tochter Hyposwiss Privatbank AG in einen Machtkampf russischer Oligarchen verwickelt.

Machtkampf
in Russland

Hintergrund des Wirbels um
Hyposwiss ist ein Kampf der
russischen Oligarchen Wla-
dimir Potanin und Oleg De-
ripaska um die Macht bei
Norilsk Nickel. Deripaska
beschuldigt Potanin, er habe
mit umstrittenen Aktien-
transaktionen dem Metall-
konzern eine Milliarde Dol-
lar entzogen, zum Schaden
der Firma und der übrigen
Aktionäre. Zur Verschleie-
rung seien Gelder teils in
dreistelliger Millionenhöhe
über Konten von Offshore-
Gesellschaften bei Hypo-
swiss hin- und hergescho-
ben worden. Adressat der
Kontoauszüge ist die Kanzlei
Bodmer Fischer in Zürich.

Deripaska hat Anwalt
Hans Bodmer unter ande-
rem wegen Geldwäscherei
angezeigt. Die Bundesan-
waltschaft hat die Strafan-
zeige abgewiesen. Deripas-
ka hat dagegen Beschwerde
erhoben beim Bundesstraf-
gericht sowie bei der Fin-
ma Anzeige erstattet gegen
die verantwortlichen Hypo-
swiss-Organe wegen Verlet-
zung der Sorgfaltspflicht.

Die Gelder flossen über
die Hyposwiss-Konten im
ersten Quartal 2011 – bevor
Bodmer im Juni in den Ver-
waltungsrat der Bank ge-
wählt wurde. Bodmer ist in-
zwischen abgetreten. (T.G.)

St. Galler KB
wartet ab

Aufgrund der Äusserungen
von Peter V. Kunz hat unsere
Zeitung der St.Galler Kanto-
nalbank (SGKB) einen Fra-
genkatalog zukommen las-
sen. «Die Finma ist zurzeit in
Abklärung der gemachten
Anschuldigungen», antwor-
tet die Bank: «Diesen Prozess
gilt es abzuwarten. Im weite-
ren kommentiert die SGKB
keine persönlichen Mei-
nungsäusserungen.» (T.G.)
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